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Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, 
Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte 
arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für das Einrichten und Betreiben von 
Arbeitsstätten wieder. 
 
Sie werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten ermittelt bzw. angepasst und vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt 
gegeben. 
 
Diese ASR A3.6 konkretisiert im Rahmen des Anwendungsbereichs die 
Anforderungen der Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Anwendung der Technischen 
Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden 
Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere 
Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen 
Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreichen. 
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1 Zielstellung 

Diese ASR konkretisiert die Anforderungen an die Lüftung in § 3a Abs. 1 und § 4 
Abs. 3 sowie in Punkt 3.6 des Anhanges der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).  

2 Anwendungsbereich 

(1) Diese ASR gilt für Arbeitsplätze in umschlossenen Arbeitsräumen und 
berücksichtigt die Arbeitsverfahren, die körperliche Belastung und die Anzahl der 
Beschäftigten sowie der sonstigen anwesenden Personen. Es wird empfohlen, diese 
ASR auch für Pausen-, Bereitschafts-, Erste-Hilfe-, Sanitärräume und Unterkünfte 
anzuwenden. 

(2) entfallen 

(3) Werden am Arbeitsplatz Tätigkeiten mit Gefahrstoffen oder biologischen 
Arbeitsstoffen durchgeführt und können dabei Beschäftigte gefährdet werden, gelten 
hinsichtlich der stofflichen Gefährdungen an diesen Arbeitsplätzen die Vorschriften 
nach der Gefahrstoffverordnung oder der Biostoffverordnung einschließlich der 
entsprechenden Technischen Regeln.  

3 Begriffsbestimmungen 

3.1 Lüftung ist die Erneuerung der Raumluft durch direkte oder indirekte 
Zuführung von Außenluft. Die Lüftung erfolgt durch freie Lüftung oder 
Raumlufttechnische Anlagen.  

3.2 Freie Lüftung ist Lüftung mit Förderung der Luft durch Druckunterschiede 
infolge Wind oder Temperaturdifferenzen zwischen außen und innen, z. B. 
Fensterlüftung, Schachtlüftung, Dachaufsatzlüftung und Lüftung durch sonstige 
Lüftungsöffnungen, ggf. unterstützt durch Ventilatoren. 

3.3 Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) sind Anlagen mit maschineller 
Förderung der Luft, Luftreinigung (Filtern) und mindestens einer thermodynamischen 
Luftbehandlungsfunktion (Heizen, Kühlen, Befeuchten, Entfeuchten).  

3.4 Zugluft ist ein störender Luftzug, der zu einer lokalen Abkühlung, 
insbesondere an unbekleideten Körperflächen führt. Zugluft kann sowohl durch freie 
Lüftung als auch durch RLT-Anlagen hervorgerufen werden. 



 
 

 
- Ausschuss für Arbeitsstätten – ASTA-Geschäftsführung – BAuA – www.baua.de - 

3

3.5 Turbulenzgrad ist ein Maß für die Schwankung der Luftgeschwindigkeit. Er ist 
das Verhältnis der Standardabweichung der Luftgeschwindigkeit zur mittleren 
Luftgeschwindigkeit.  

4 Luftqualität  

4.1 Grundsätze  

(1) In umschlossenen Arbeitsräumen muss gesundheitlich zuträgliche Atemluft in 
ausreichender Menge vorhanden sein. In der Regel entspricht dies der 
Außenluftqualität. Sollte die Außenluft im Sinne des Immissionsschutzrechts 
unzulässig belastet oder erkennbar beeinträchtigt sein, z. B. durch Fortluft aus 
Absaug- oder RLT-Anlagen, starken Verkehr, schlecht durchlüftete Lagen, sind im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung gesonderte Maßnahmen (z. B. Beseitigung der 
Quellen, Verlegen der Ansaugöffnung bei RLT-Anlagen) zu ergreifen.  

(2) Die Innenraumluftqualität in Arbeitsräumen kann durch folgende Lasten 
beeinträchtigt werden: 

- Stofflasten,  

- Feuchtelasten oder  

- Wärmelasten. 

(3) Für Maßnahmen zur Beseitigung von Lasten gilt folgende Rangfolge: 

1. Last vermeiden  

2. Last minimieren 

3. Quelle kapseln 

4. Last quellennah abführen 

(4) Das Eindringen von Lasten in unbelastete Arbeitsräume ist zu vermeiden 
(z. B. durch Luftführung, Schleusen oder Abtrennungen). 

(5) Treten trotz bestimmungsgemäßer Nutzung des Arbeitsraumes und der 
Lüftung gemäß den Vorgaben dieser ASR Beschwerden bei Beschäftigten über die 
Luftqualität auf, ist zu prüfen, ob und ggf. welche weiteren Maßnahmen 
durchzuführen sind. Geeignete Maßnahmen sind z. B. zeitweise verstärkte Lüftung, 
Änderung der Raumnutzung, Umsetzen der Beschäftigten in andere Räume, Einbau 
oder Anpassung einer RLT-Anlage.  
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4.2 Stofflasten 

(1) Ursachen für Stofflasten können beispielsweise sein: 

- die Anwesenheit von Beschäftigten und sonstigen Personen (Emission von 
 CO2 und Geruchsstoffen),  

- die Emissionen aus Bauprodukten oder Einrichtungsgegenständen (z. B. 
 flüchtige organische Stoffe (VOC), Formaldehyd, Fasern),  

- das Eindringen von belasteter Luft aus anderen Räumen oder Bereichen (z. B. 
 aus Tätigkeiten mit Gefahrstoffen oder biologischen Arbeitsstoffen) oder von 
 außen, 

- eine schlecht gewartete RLT-Anlage,  

- das Auftreten von Schimmel oder 

- Radon, das in einigen Gebieten Deutschlands (siehe Radonkartierung der 
 Länder) aus dem Untergrund in Gebäude eindringen kann. 

(2) Sind die Beschäftigten und sonstigen anwesenden Personen die 
bestimmende Ursache für Stofflasten im Raum, ist die CO2-Konzentration ein 
anerkanntes Maß für die Bewertung der Luftqualität. Erfahrungsgemäß hat eine 
erhöhte CO2-Konzentration einen negativen Einfluss auf die 
Aufmerksamkeitsleistung. Die in der Tabelle 1 aufgeführten Werte dienen der 
Beurteilung der CO2-Konzentration in der Raumluft und der Ableitung geeigneter, 
beispielhaft genannter Maßnahmen. Die Maßnahmen, die zur Verbesserung der 
Luftqualität innerhalb des Luftgütebereiches zwischen 1000 und 2000 ppm gemäß 
Tabelle 1 durchgeführt wurden, sind in der Gefährdungsbeurteilung zu 
dokumentieren. Dies gilt auch, wenn mit den Maßnahmen 1000 ppm CO2 in der 
Raumluft unterschritten werden. 

Tabelle 1:  CO2-Konzentration in der Raumluft  

CO2-Konzentration  

[ml/m3] bzw. [ppm] 

Maßnahmen 

<1000 
 Keine weiteren Maßnahmen (sofern durch die Raumnutzung 

kein Konzentrationsanstieg über 1000 ppm zu erwarten ist)  

1000-2000 

 Lüftungsverhalten überprüfen und verbessern 

 Lüftungsplan aufstellen (z. B. Verantwortlichkeiten festlegen) 

 Lüftungsmaßnahme (z. B. Außenluftvolumenstrom oder 

Luftwechsel erhöhen) 

>2000 
 weitergehende Maßnahmen erforderlich (z. B. verstärkte 

Lüftung, Reduzierung der Personenzahl im Raum) 
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(3) Im Regelfall sind keine Messungen erforderlich. Nur wenn ein begründeter 
Verdacht auf zu hohe CO2-Konzentrationen vorliegt, sind Messungen unter üblichen 
Nutzungsbedingungen und mit der üblichen Personenbelegung durchzuführen, z. B. 
über den Zeitraum der arbeitstäglichen Nutzung. Bewertet wird der Momentanwert. 
Vor der Messung muss der Raum arbeitsüblich gelüftet werden. Bei Räumen bis zu 
50 m² Grundfläche ist in der Regel eine Messstelle in ca. 1,50 m Höhe und in einem 
Abstand von 1 bis 2 m von den Wänden ausreichend. In größeren Räumen sind ggf. 
mehrere Messstellen einzurichten. Die Messstelle soll sich in der Aufenthaltszone 
der Personen – dabei aber in ausreichendem Abstand zu Personen – befinden, um 
eine direkte Beeinflussung des Messergebnisses durch die Atemluft von Personen 
zu vermeiden. 

(4) Wird in einem Raum nach Absatz 2 entsprechend Tabelle 1 verfahren, ist 
erfahrungsgemäß der Luftwechsel auch für die Abführung von Stofflasten nach 
Absatz 1 Anstriche 1 und 2 ausreichend, wenn das Bauwerk und die 
Einrichtungsgegenstände hinsichtlich der Schadstoffemission dem Stand der Technik 
entsprechen und nicht geraucht wird. 

(5) Stofflasten aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenständen können 
vermieden oder minimiert werden, wenn z. B.: 

- emissionsfreie oder emissionsarme,  

- überprüfte,  

- aufeinander abgestimmte und 

- richtig verarbeitete  

Produkte eingesetzt werden.  

(6) Der Nichtraucherschutz nach § 5 Abs. 1 ArbStättV kann u. a. durch ein 
Rauchverbot in Gebäuden oder durch baulich abgetrennte Raucherräume oder 
-bereiche oder Rauchen im Freien umgesetzt werden. Von diesen Bereichen dürfen 
keine Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch für die nicht rauchenden 
Beschäftigten ausgehen.  

(7) In Räumen, in denen nach § 5 Abs. 2 ArbStättV Rauchen unter bestimmten 
Voraussetzungen zulässig sein kann (z. B. Gaststätten, Spielcasinos), muss der 
Arbeitgeber Schutzmaßnahmen treffen, um Gefährdungen für Beschäftigte zu 
minimieren, dies können insbesondere Lüftungsmaßnahmen sein.  

4.3 Feuchtelast 

(1) Feuchtelasten können beispielsweise durch die Wasserdampfabgabe aus 
Prozessen oder der anwesenden Personen entstehen. 
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(2) Üblicherweise braucht die Raumluft nicht befeuchtet zu werden. Für den Fall, 
dass Beschwerden auftreten, ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu prüfen, 
ob und ggf. welche Maßnahmen zu ergreifen sind. 

(3) Fallen betriebstechnisch oder arbeitsbedingt Feuchtelasten im Arbeitsraum 
an, dürfen aus physiologischen Gründen die Werte nach Tabelle 2 nicht 
überschritten werden. Dies gilt nicht, soweit die Natur des Betriebes höhere 
Luftfeuchten erfordert (z. B. Lebensmittelherstellung, Gewächshaus oder 
Schwimmbad). 

Tabelle 2: Maximale relative Luftfeuchtigkeit 

Lufttemperatur relative Luftfeuchtigkeit

+20 °C 80 % 

+22 °C 70 % 

+24 °C 62 % 

+26 °C 55 % 

(4) Witterungsbedingte Feuchteschwankungen bleiben unberücksichtigt. 

(5) Hohe Luftfeuchten an Raumbegrenzungsflächen können zur Befeuchtung von 
Bauteilen und zur Schimmelbildung führen. Sie sind zu vermeiden. Die 
Raumbegrenzungsflächen sind so auszuführen, dass Schimmelbildung vermieden 
wird. 

4.4 Wärmelast 

(1) Ursachen für Wärmelasten können beispielsweise sein: 

- Geräte und Maschinen, 

- Sonneneinstrahlung, 

- Künstliche Beleuchtung oder  

- Personen. 

(2) Die Wärmelasten sind zu minimieren. Die Raumtemperatur muss den 
Anforderungen der ASR A3.5 „Raumtemperatur“ entsprechen.  
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5 Freie Lüftung 

5.1 Allgemeines  

(1) Die einfachste Form der freien Lüftung ist die Fensterlüftung. Sie hat eine 
hohe Akzeptanz, falls die Öffnung der Fenster von den Beschäftigten selbst bestimmt 
werden kann. Andere Formen der freien Lüftung sind z. B. Schacht-, Dachaufsatz- 
oder Kaminlüftung. 

(2) Die freie Lüftung von Räumen kann als Stoßlüftung oder kontinuierliche 
Lüftung erfolgen. 

(3) In Arbeitsräumen ist eine ausreichende freie Lüftung nur dann gewährleistet, 
wenn die erforderlichen Lüftungsquerschnitte und die maximal zulässigen 
Raumtiefen eingehalten werden (Tabelle 3). Von den in Tabelle 3 genannten 
erforderlichen Lüftungsquerschnitten kann abgewichen werden, wenn die 
Anforderungen aus Tabelle 1 auch bei geringeren Lüftungsquerschnitten erfüllt 
werden und dies in der Gefährdungsbeurteilung dokumentiert wird. 

5.2 Anforderungen an die freie Lüftung 

(1) Für die Fensterlüftung sind mindestens Lüftungsquerschnitte nach Tabelle 3 
erforderlich, um die Anforderungen nach Tabelle 1, Zeile 1 zu erreichen 
(Berechnungsbeispiel siehe Anhang). Tür- und Torflächen bleiben unberücksichtigt. 

(2) Die Fensteröffnungen sind so anzuordnen, dass eine ausreichend 
gleichmäßige Durchlüftung der Arbeitsräume gewährleistet ist.  

(3) Andere Formen der freien Lüftung sind so auszulegen, dass die 
Anforderungen nach Punkt 4 erfüllt werden (zeitliche/jahreszeitliche 
Einschränkungen in der Funktion sind zu beachten).  

(4) Dauer und Intensität des Luftaustausches bei freier Lüftung sind so zu 
gestalten, dass Zugluft möglichst vermieden wird. 
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5.3 Systeme der freien Lüftung 

(1) Es werden folgende Systeme der freien Lüftung unterschieden: 

System I 

einseitige Lüftung mit Zu- und Abluftöffnungen in einer Außenwand; gemeinsame 
Öffnungen sind zulässig  

System II 

Querlüftung mit Öffnungen in gegenüberliegenden Außenwänden oder in einer 
Außenwand und der Dachfläche 

Ein Beispiel für die Berechnung der erforderlichen Lüftungsquerschnitte befindet sich 
im Anhang. 

Tabelle 3: Mindestöffnungsfläche für kontinuierliche Lüftung und für Stoßlüftung 

 
Öffnungsfläche zur Sicherung des 

Mindestluftwechsels 
 

System Maximal zulässige 
Raumtiefe bezogen auf die 

lichte Raumhöhe (h) [m] 
für kontinuierliche 

Lüftung 

[m²/anwesende 
Person] 

 

für Stoßlüftung 
 

[m²/10 m² 
Grundfläche] 

 

I 
einseitige 
Lüftung 

Raumtiefe = 2,5 x h  

(bei h > 4 m: max. 
Raumtiefe = 10 m) 

(angenommene Luftge-
schwindigkeit im Querschnitt 
= 0,08 m/s) 

0,35   1,05   

II 
Quer-
lüftung 

Raumtiefe = 5,0 x h  

(bei h > 4 m: max. 
Raumtiefe = 20 m) 

(angenommene Luftge-
schwindigkeit im Querschnitt 
= 0,14 m/s) 

0,20   0,60   

Die angegebenen Öffnungsflächen sind die Summe aus Zuluft- und Abluftflächen. 
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(2) Eine Verringerung der Lüftungsquerschnitte bei kontinuierlicher Lüftung zur 
Anpassung an Witterungsbedingungen (z. B. niedrige Außenlufttemperaturen, 
starker Wind) muss durch Verstellbarkeit möglich sein (z. B. Kippstellung der 
Fenster). Ist die Verstellbarkeit der Öffnungsfläche fein justierbar, ist auch bei 
Außenlufttemperaturen unter +5 °C eine kontinuierliche Lüftung erreichbar.  

(3) Sofern die Personenbelegung oder Nutzung des Bereiches nicht bekannt sind, 
ist für die Berechnung der Mindestöffnungsfläche von einer Grundfläche von 10 m2 
pro Person auszugehen.  

(4) Bei sehr geringer Personenbelegung ist für die Berechnung der 
Mindestöffnungsfläche von 1 Person je 100 m2 auszugehen (z. B. Lagerhalle). 

5.4 Stoßlüftung 

(1) Unter Stoßlüftung wird der kurzzeitige (ca. 3 bis 10 Minuten), intensive 
Luftaustausch zur Beseitigung von Lasten aus Arbeitsräumen verstanden.  

(2) Eine Stoßlüftung ist in regelmäßigen Abständen nach Bedarf durchzuführen. 
Als Anhaltswerte werden empfohlen:  

- Büroraum nach 60 min 

- Besprechungsraum nach 20 min 

(3) Die Mindestdauer der Stoßlüftung ist von der Temperaturdifferenz zwischen 
innen und außen und dem Wind abhängig. Es kann von folgenden 
Orientierungswerten ausgegangen werden: 

- Sommer:  bis zu 10 min (unter Berücksichtigung der  
     Außenlufttemperatur) 

- Frühling/Herbst: 5 min  

- Winter:  3 min 

6 Raumlufttechnische Anlagen 

6.1 Erfordernis 

Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) zur Lüftung sind erforderlich, wenn eine 
freie Lüftung entsprechend Punkt 5 nicht ausreicht. Gründe dafür können sein:  

- die Abmessungen der Räume (Punkt 5.3), 

- die Lage der Räume, z. B. Tieflage (Fußboden tiefer als 1 m unter der 
 umgebenden Geländeoberfläche),  
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- die umliegende Bebauung, 

- eine besondere Nutzung (z. B. Arbeitsräume ohne öffenbare Fenster oder 
Oberlichter), 

- innere oder äußere Lasten, die mit der freien Lüftung nicht beherrscht werden 
 können oder 

- Fenster dürfen nicht ausreichend lange geöffnet werden (z. B. Lärm von 
 außen, Sicherheit). 

6.2 Anforderungen 

(1) RLT-Anlagen müssen dem Stand der Technik entsprechen und sind 
bestimmungsgemäß zu betreiben.  

(2) Bei RLT-Anlagen ist die Zuluft (Außenluft/Umluft) vor der Zuführung in die zu 
lüftenden Räume entsprechend den Anforderungen hinsichtlich der Nutzung der 
Arbeitsstätte durch Luftfilter nach dem Stand der Technik zu reinigen.  

(3) Die RLT-Anlage darf nicht selbst zur Gefahrenquelle (z. B. durch Gefahrstoffe, 
Bakterien, Schimmelpilze oder Lärm) werden. 

6.3 Außenluftvolumenstrom 

Der Außenluftvolumenstrom ist nach dem Stand der Technik so auszulegen, dass 
Lasten (Stoff-, Feuchte-, Wärmelasten) zuverlässig abgeführt werden und die CO2-
Konzentration von 1000 ppm (siehe Tabelle 1) eingehalten wird. Dabei sind die 
entsprechenden Vorgaben, z. B. DIN-Normen und VDI-Richtlinien, zu 
berücksichtigen. 

6.4 Luftführung 

(1) Die Zuluft muss so verteilt werden, dass sie frei von unzumutbarer Zugluft und 
in ausreichendem Maße in den Aufenthaltsbereich gelangt.  

(2) Lasten (Stoff-, Feuchte-, Wärmelasten) sind möglichst quellennah zu erfassen. 
Natürliche Luftbewegungen (z. B. Thermik an warmen/heißen Oberflächen) sind zu 
ermöglichen und sinnvoll auszunutzen. 

(3) Abluft aus Räumen mit Lasten (Stoff-, Feuchte-, Wärmelasten) darf als Umluft 
nur dann genutzt werden, wenn Gesundheitsgefahren und Belästigungen 
ausgeschlossen werden können.  
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(4) Abluft aus Sanitärräumen, Raucherräumen und Küchen darf nicht als Zuluft 
genutzt werden. 

6.5 Raumluftgeschwindigkeit 

(1) In den Aufenthaltsbereichen darf keine unzumutbare Zugluft auftreten. 

(2) Zugluft ist vorwiegend von der Lufttemperatur, der Luftgeschwindigkeit, dem 
Turbulenzgrad und der Art der Tätigkeit (d. h. Wärmeerzeugung durch körperliche 
Arbeit) abhängig. Bei einer Lufttemperatur von +20 °C, einem Turbulenzgrad von 
40 % und einer mittleren Luftgeschwindigkeit unter 0,15 m/s tritt bei leichter 
Arbeitsschwere üblicherweise keine unzumutbare Zugluft auf. Bei größerer 
körperlicher Aktivität, anderen Lufttemperaturen oder anderen Turbulenzgraden kann 
der Wert für die mittlere Luftgeschwindigkeit abweichen und ist im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung zu bewerten. 

6.6  Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung 

(1) Der Arbeitgeber hat bereits vor dem Errichten oder Anmieten der Arbeitsstätte 
zu überprüfen, ob die Forderungen nach Punkt 4 sowie den Punkten 6.3 bis 6.5 
eingehalten werden können. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 
ArbStättV ist zu überprüfen, ob die RLT-Anlage wirksam ist und die obigen 
Anforderungen erfüllt sind. Dabei sind Prüf- und Wartungsintervalle festzulegen, die 
Herstellerangaben sind zu berücksichtigen.  

(2) Entsprechend § 4 Abs. 3 ArbStättV sind RLT-Anlagen nach den in Absatz 1 
festgelegten Intervallen sachgerecht zu warten. Die Wartungsintervalle sind so 
festzulegen, dass die  

- technischen,  

- hygienischen und 

- raumlufttechnischen (z. B. Einstellung und Zustand der Luftdurchlässe) 

Eigenschaften und der sichere Betrieb der Anlage während der gesamten 
Betriebszeit gewährleistet werden.  

(3) Die Funktionsfähigkeit der RLT-Anlage kann durch Messung, z. B. folgender 
Größen, überprüft werden: 

- Kohlendioxidgehalt unter Nutzungsbedingungen, 

- Außenluftvolumenstrom, 

- zulässiger Differenzdruck an Filtern, 
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- Luftgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich, 

- Schalldruckpegel oder  

- Temperatur der Zuluft. 

In speziellen Fällen können: 

- Druckgefälle zu benachbarten Räumen oder 

- Keimzahl der Zuluft 

gemessen werden. 

(4) Der Arbeitgeber muss über die aktuellen Unterlagen der RLT-Anlagen 
verfügen oder dazu Zugang haben, aus denen die Ergebnisse der Prüfung bei 
Inbetriebnahme und insbesondere von Wartung und regelmäßigen Prüfungen 
hervorgehen. 

6.7 Maßnahmen bei Störungen von Raumlufttechnischen Anlagen 

Wenn Gesundheitsgefahren bei Ausfall oder Störung der RLT-Anlage auftreten 
können, sind die sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergebenden nötigen 
Maßnahmen festzulegen. Der Ausfall oder die Störung müssen durch eine selbst-
tätige Warneinrichtung angezeigt werden. Maßnahmen, die die Beschäftigten und 
sonstigen anwesenden Personen betreffen, sind diesen in geeigneter Weise zur 
Kenntnis zu geben. 

7 Abweichende/ergänzende Anforderungen für Baustellen 

(1) Alle im Folgenden angeführten Abweichungen oder Ergänzungen sind im 
Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung daraufhin zu beurteilen, ob und 
gegebenenfalls welche technischen, organisatorischen oder personenbezogenen 
Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten zu ergreifen sind. 

(2) Bei Bauarbeiten 

- in abwassertechnischen Anlagen, 

- unter Tage oder 

- in engen Räumen, z. B. Silos oder Behältern, 

die nicht durch Punkt 2 Abs. 3 erfasst sind, ist messtechnisch zu prüfen, ob 
ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden ist und keine Stoffe in der 
Atemluft in gesundheitsschädlicher Konzentration vorhanden sind (z. B. CO2, 
Radon). Ist eine Sauerstoffversorgung von mindestens 19 Vol% mit natürlicher 
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Belüftung nicht zu erreichen, muss maschinell belüftet werden. Punkt 4.2 Abs. 3 
Satz 1 ist für die genannten Bauarbeiten aufgehoben. 

(3) Abweichend von Punkt 4.3 Abs. 3 Tabelle 2 können in umschlossenen 
Arbeitsräumen auf Baustellen durch Bauprozesse (z. B. Verarbeiten von Spritzbeton) 
höhere relative Luftfeuchten entstehen. 

(4) Ergänzend zu Punkt 4.4 Abs. 1 können Wärmelasten sowohl durch 
Bauprozesse (z. B. Aushärten von Beton) als auch bei Bauarbeiten unter Tage 
geogen aus dem Baugrund auftreten. 

(5) Ergänzend zu Punkt 6.5 Abs. 2 können in umschlossenen Arbeitsräumen auf 
Baustellen (z. B. in Tunneln, Kanälen) prozessbedingt hohe Luftgeschwindigkeiten 
auftreten. 

Ausgewählte Literaturhinweise:  

- LV 16 Kenngrößen zur Beurteilung raumklimatischer Grundparameter  

- BGV C 22 Bauarbeiten 

- BGR 160 Sicherheitsregeln für Bauarbeiten unter Tage 

- BGR 126 Arbeiten in umschlossenen Räumen von abwassertechnischen 
 Anlagen 

- BGR 117-1 Behälter, Silos und enge Räume Teil 1: Arbeiten in Behältern, 
 Silos und engen Räumen 
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Anhang 

Beispiel zur Berechnung der Öffnungsfläche für Dreh-Kipp-Fenster  
(2-Personen-Büro) 

Raumabmessungen: 

Raumtiefe (t) = 5 m 

Raumbreite (b) = 4 m  

Raumhöhe (h) = 2,50 m 

Grundfläche (t x b) = 20 m2 

Raumvolumen (t x b x h) = 50 m³ 

Der Nachweis der Einhaltung der maximal zulässigen Raumtiefe erfolgt nach 
Tabelle 3. Bei der Raumhöhe von 2,50 m wird die maximal zulässige Raumtiefe von 
6,25 m (2,5 x h = 6,25 m) für System I und 12,50 m (5 x h = 12,50 m) für System II 
unterschritten. System I und II sind geeignet, den Raum zu belüften.  

 

B   …   Breite des Fensters 
H   …  Höhe des Fensters  
a    … Spaltbreite (typischerweise  0,2 m) 
 
 
Abb. 1: Gekipptes Fenster 
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Kontinuierliche Lüftung 

Die Berechnung der Öffnungsflächen bei kontinuierlicher Lüftung bezieht sich auf die 
Personenbelegung des Raumes. 

Die Öffnungsfläche für ein gekipptes Fenster ergibt sich aus: 

AKipp = B x a + 2 x (H x a)/2 = a x (B + H) 

Für ein Kippfenster mit den Maßen B = 1,00 m, H = 1,20 m und a = 0,11 m ergibt 
sich: 

AKipp = 0,242 m2 

Nach Tabelle 3 sind für die kontinuierliche Lüftung folgende Flächen erforderlich. Sie 
sind die Summe aus Zuluft- und Abluftflächen (Türen und Tore bleiben 
unberücksichtigt). 

Tabelle 4: Zuluft- und Abluftflächen für Fenster bei kontinuierlicher Lüftung 

System erforderliche 
Fensterfläche 

[m2/ anwesende 
Person] 

erforderliche 
Fensterfläche bei 

2 Personen 

[m2] 

erforderliche 
Anzahl Fenster 

I  einseitige Lüftung 0,35 0,70 3 

II  Querlüftung  0,20 0,40 2 

Stoßlüftung 

Die Berechnung der Öffnungsflächen bei Stoßlüftung bezieht sich auf die 
Grundfläche des Raumes. 

Die Öffnungsfläche für ein gedreht geöffnetes Fenster ergibt sich aus: 

ADreh = B x H = 1,20 m2  

Bei einseitiger Lüftung (System I) ergibt sich nach Tabelle 3 für die Stoßlüftung eines 
20 m2-Raumes eine erforderliche Öffnungsfläche von ADreh = 2,1 m2, d. h. 2 Fenster 
(2,40 m2) reichen für die Stoßlüftung aus.  

Bei Querlüftung (System II) ist eine Öffnungsfläche von insgesamt (Summe aus 
Zuluft- und Abluftflächen) ADreh = 1,2 m2 nötig, d. h. es sind je ADreh = 0,6 m2 in 
gegenüberliegenden Wänden erforderlich. Die zur Verfügung stehende Fläche von 
1,2 m2 je Fenster reicht demnach für die Stoßlüftung aus. 
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